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der allmächtigen Niederdurchforstung seiner Nachbarländer gross ten-
teils verschont und namentlich ßagwenes," BrotMiartZ " und ßo/?/?e "
verhalfen den Grundsätzen der « Eclaircie par le haut» in Frankreich
schon verhältnismässig früh allgemein zum Druchbruch. Der ent-
scheidende Erfolg der wiederholten, zielbewussten, positiven Auslese
trat in den besuchten Eichenwäldern daher auch schlagend hervor.

Die Hauptaufgabe, die vermehrte Aufmerksamkeit auf die Eiche
zu lenken, hat die Studienreise jedenfalls in höchstmöglichem Masse
erfüllt. Mancher Teilnehmer hat sich aber vielleicht entmutigt die
Frage gestellt, ob sich die vermehrte Nachzucht der Eiche auf unseren
klimatisch weniger begünstigten Standorten und verhältnismässig klei-
nen Flächen überhaupt rechtfertigen lässt. Sie darf überzeugt bejaht
werden Wenn unser Mittelland auch nicht so ausgedehnte und aus-
gezeichnete Eichenstandorte aufweist wie die weiten Niederungen
Westfrankreichs und obwohl sich bei uns nicht alle Folgerungen der
reinen und ausgedehnten Eichenwirtschaft weder waldbaulich, noch
wirtschaftlich tragen lassen, verdient die Eiche wieder vermehrte Auf-
merksamkeit.. Auf vielen Standorten könnten die Eichen in Mischung"
mit anderen Holzarten gut einen Teil ihrer früheren Fläche wieder
einnehmen, und zwar beweisen die Erfolge der wenigen schweizeri-
sehen Forstverwaltungen, die noch grössere Eichenbestände aufweisen
(zum Beispiel Büren a. A.), dass sich ihre Förderung auch Wirtschaft-
lieh durchaus verantworten lässt.

Die Ausbildung; für den höheren Forstdienst
in Deutschland.

Im offiziellen Forstblatt des Reichsnährstandes « Der Deutsche
Forstwirt», vom 19. Oktober 1937, ist eine «Verordnung über Aus-
bildung für den höhern Forstdienst» vom 11. Oktober 1937 veröffent-
licht, und in der gleichen Nummer erläutert Oberlandforstmeister E&erZ.v
die Verordnung in einem Aufsatz : « Die Ausbildung für den höheren
Forstdienst ».

Da in der Schweiz gegenwärtig die Frage, ob nicht ein Teil der
zwischen Diplom und Staatsprüfung abzulegenden 1H jährigen Praxis
vor oder zwischen das Studium hinein verlegt werden sollte, bespro-
chen wird, dürfte ein Hinweis auf die neue Verordnung über das Forst-
Studium in Deutschland hier am Platze sein.

Diese Verordnung bezweckt in erster Linie die Vereinheit-
lichung in der Ausbildung der Forstbeamten an Stelle der heute
bestehenden Vielgestaltigkeit. Bemerkenswert ist, dass diese tiefein-
schneidende Neuerung, durch welche die auf örtlichen Verhältnissen
und geschichtlicher Entwicklung beruhende Eigenart der verschiede-

" Bagneries : Manuel de sylviculture, Paris 1873.

" Broilliard: Traitement des bois de France, nouvelle édition, Paris 1894..

Boppe : Traité de sylviculture, Paris 1889.
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nen höhern deutschen Forstschulen aufgehoben wird, in einer Ver-
Ordnung von nur sechs Paragraphen verankert ist, ja es ist darin auch
schon die später vorzunehmende Vereinheitlichung des Unterrichts für
die mittleren und unteren Forstbeamten vorgezeichnet.

« Die grosse?? M??/<7öFe?? der ForsZwirZscÄa/Z gre<7e??iiöer der Ge-
samZZieiZ des (ZewZsc/?e?? UoZFes smd m dew fUoZdwwgrew der verschiede-
wew BesiZzarZe?? wnd m oZZew de??Zsc/?e/? Ldwderw die [/Zeichen. Die
Fr/iiZZ?????/ dieser Gw/f/abe«. isZ dwrc/i eiwe im ^aw^ew Feie/? ei??/?eiZZic/?e

G??sôiZd??/?(/ cte?" ForsZZ?eomZe?? des SZaaZs- ????d Kör/?e?*scZ?fl/Zsdie??sZes,

sowie der ForsZewgresZeZZZew des FrivaZdie??sZes 21? /order??. »

« In diesem ersten Absatz des Vorspruchs* ist die Aufgabe der
Neuordnung umrissen. Sie geht aus von der heutigen Anschauung
über die Gw/f/obe?? der ForsZwdrZsc/Za/Z. An die Stelle der früheren
Auffassung, dass die Forstwirtschaft überwiegend ein erwerbswirt-
schaftliches Unternehmen sei, das in erster Linie den besonderen
wirtschaftlichen Zwecken der verschiedenen Waldeigentümer — Staat,
Gemeinden, andere öffentlich-rechtliche Körperschaften, Privatwald-
besitzer — zu dienen habe, ist im Dritten Reich die Anschauung ge-
treten, dass der Wald Volksgut ist. Die Aufgaben der deutschen
Forstwirtschaft bestimmen sich vom Volke her. Ihre Bedeutung nimmt
zu, je mehr die neu erwachte Verbundenheit des Volkes mit der Natur
in Wald und Feld wächst, je mehr der Wald wieder ein Kraftquell
für das deutsche Volk wird, je mehr seine günstige Wirkung auf
Klima, Boden und Wasserhaushalt erkannt wird und je mehr der bei
richtiger, nachhaltiger Bewirtschaftung unerschöpfliche Rohstoff Holz
mit seinen vielseitigen Verwendungsmöglichkeiten für die national-
wirtschaftliche Bedarfsdeckung und die wehrwirtschaftliche Versor-
gung herangezogen werden muss. »

Die Aufgaben der Forstwirtschaft gegenüber dem Volk sind offen-
bar sowohl in verschiedenen Landesg*egenden, als auch bei den ver-
schiedenen Besitzerarten im grossen gesehen die gleichen und dem-
nach sollten alle Wälder auch gleich gut bewirtschaftet werden. Damit
ist keineswegs gesagt, dass die Behandlung nicht den örtlichen Ver-
hältnissen angepasst werden kann.

Man will in Deutschland dieses Ziel durch Einführung einheitlich
ausgebildeter Forstbeamten erreichen, wobei grosses Gewicht auf die
« Ausrichtung » in nationalsozialistischem Geist gelegt wird.

« Staats- und Körperschaftsforstbeamte, sowie Forstangestellte des
Privatdienstes sollen in Zukunft r/nmrZ.sYyZ^ZZcZ? die grZeic/?e G?es'biZd?mf/
erhalten. Forstgesetzliche Bestimmungen werden dafür sorgen, dass
für die Forstbeamten im Körperschaftsdienst und für die Forstange-
stellten im Privatdienst je nach Umfang des Waldbesitzes oder des
Dienstbezirks eine entsprechende Ausbildung vorgeschrieben und von
einer bestimmten Grösse des Waldbesitzes ab für den Betriebsleiter
die Befähigung für den höheren Forstdienst gefordert wird. »

« ZieZ der GwsbiZd????<7 soZZ se???, ForsZöea???Ze herawzwziehew, die
m'ehZ nur ????Zo?ZeZ/?a/Ze?? CZZaraFZer, ?????/asse??de BiZd?/???/ ??nd </??Ze /ach-
Ziehe Le?'sZ????^e?? a??/2???ceise?? habe??, sondern a??ch durchdringe?? vow



dem ErZebwfs der FoZ/cs(jreme£wscAa/£ w voröddZicÄer Ha^Mrap aüs ver-
aw£wor£ww(7s&ewwss£e Wahrer wwd Pieper des FoZ/cspw£es, das iAwe«

im deaisc/jew IVaM awver£raw£ is£, im Foiiee sieAew wnd mii iAm ieöew.»

Nach § 1 der Verordnung erwirbt die Befähigung für den höheren
Forstdienst, wer

1. zur Laufbahn zugelassen ist;
2. ein Hochschulstudium nebst praktischer Lehrzeit abgeschlossen

und zwei Prüfungen über den Lehrstoff dieses Studiums be-

standen;
3. einen mindestens zweieinhalb jährigen Vorbereitungsdienst ab-

geleistet;
4. die grosse Staatsprüfung vor einem Prüfungsausschuss bestan-

den hat.

Gegenüber der bisher in den meisten Ländern gegebenen Ausbil-
dungsdauer wird eine Kürzung um ein Jahr eintreten. Es soll einer-
seits durch diese Verkürzung der Ausbildungszeit, anderseits durch
Besoldungsmassnahmen erreicht werden, dass der Forstbeamte erheb-
lieh früher als bisher eine Familie gründen kann.

Im ganzen sind für Arbeitsdienst, Heeresdienst und Fachausbil-
dung zukünftig neun Jahre notwendig, nämlich für

Arbeitsdienst 34 Jahr
Heeresdienst 2 Jahre
Lehrzeit 34 Jahr
Studium 334 Jahre
Vorbereitungsdienst 234 »

Wenn man als normales Alter für die Reifeprüfung achtzehn
Jahre (Schweiz neunzehn) annimmt, wird der deutsche Forstmann
zukünftig mit 2434 Jahren Referendar und mit 27 Jahren Assessor.

Artikel 2, der von der Zulassung zur Laufbahn handelt, bestimmt,
dass der Anwärter

1. deutschen oder artverwandten Blutes ist;
2. die Gewähr dafür bietet, dass er jederzeit rückhaltlos für den

nationalsozialistischen Staat eintritt;
3. die Reifeprüfung an einer reichsdeutschen höheren Schule be-

standen oder eine vom Reichsminister für Wissenschaft, Erzie-
hung und Volksbildung als dieser gleichwertig anerkannte Aus-
bildung genossen hat;

4. die Dienstpflicht im Reichsarbeitsdienst und die aktive Dienst-
pflicht in der Wehrmacht einwandfrei erfüllt hat;

5. nach körperlicher und charakterlicher Eignung, sowie nach Füh-
rung und Leistungen erwarten lässt, dass er den besonderen
Anforderungen seines künftigen Berufes gewachsen sein wird.

Mit diesen Bestimmungen soll unter anderem verhindert werden,
dass wertvolle Kräfte sich in aussichtsloser Berufswahl vergeuden.
Dies war aber der Fall, wenn zum Beispiel in Preussen die Assessoren
des Jahrganges 1933 mit einer Wartefrist von dreizehn Jahren bis zur
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Anstellung als Forstmeister rechnen mussten und diese Frist fiir
hessische Assessoren des Jahrganges 1928 wahrscheinlich zwanzig
Jahre betragen werde.

Dass die Einführung des Numerus clausus auch ihre Schatten-
Seiten hat, wird zugegeben.

« Zu unterscheiden sind die ZMtasswwgr zwr Law/öa/m und die Mm-

waAme /Ar ctara Staatsdienst Jene schliesst die Berechtigung ein, nach
Abschluss des Hochschulstudiums den Vorbereitungsdienst abzuleisten
und die Grosse Staatsprüfung abzulegen. Wer nicht zur Laufbahn
zugelassen ist, soll zwar studieren und die Hochschulprüfungen able-

gen, aber nicht Forstreferendar werden können. Er wird mit der
zweiten Prüfung wie bisher den Grad eines „Diplomforstwirts" erwer-
ben, eine Anstellung als Betriebsleiter eines Forstamts jedoch damit
in Zukunft auch im Körperschafts- oder Privatdienst nicht erlangen
können. »

Man kann sich in deT Schweiz zu den einzelnen Punkten dieser
Verordnung stellen wie man will, und namentlich keinen Geschmack
finden an ihrem politischen Einschlag, sie bringt Neuerungen, die auch
bei uns schon diskutiert worden sind und in nächster Zeit noch disku-
tiert werden müssen. So werden wir beispielsweise dazu kommen
müssen, ungeeignete Elemente vom Forststudium fernzuhalten und
ihnen nicht erst nach langer Studienzeit oder sogar erst nach der
Praxis zu erklären, dass sie den unrichtigen Beruf ergriffen haben.
Wir werden uns aber voraussichtlich darauf beschränken müssen, die
Abiturienten, die sich dem Forstdienst widmen wollen, noch besser als
bisher über die Berufsaussichten aufzuklären, körperlich Ungeeigneten
vom Forststudium abzuraten und irgendwie auch diejenigen fernzu-
halten versuchen, die sich vermöge ihrer Anlagen und ihrer Fähig-
keiten nicht für den Forstdienst eignen.

Da aber in der Schweiz jeder, der die Voraussetzungen zum Hoch-
schulstudium erfüllt hat, das Fach studieren kann, das ihm zusagt,
wird man ausserdem irgendwie eine Unterscheidung machen müssen
zwischen solchen Studierenden, die zum höheren Forstdienst des Bun-
des, der Kantone und Gemeinden zugelassen werden und solchen, die
nicht zugelassen werden. Ohne der weitern Aussprache vorzugreifen
sei bemerkt, dass der Zweck teilweise, aber nur teilweise erreicht
werden könnte durch Festsetzung von Minimalnoten in den drei Exa-
menstufen, die über den zur Erreichung des Diploms an allen Abtei-
lungen der E. T. H. erforderlichen stehen würden. ÄwwcAeZ.

MJ7TEJL£/iVG£iV

Beihefte zu den Zeitschriften des Schweizerischen
Forstvereins.

Das Ständige Komitee des S. F. V. hat in seiner Sitzung vom 6. No-
vember beschlossen, versuchsweise in der Abgabe der Beihefte eine


	Die Ausbildung für den höheren Forstdienst in Deutschland

